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DIE KESB KURZ ERKLÄRT 
 
Die Kindes- und Erwachsenenschutzbe-

hörde (KESB) unterstützt Menschen in 

schwierigen Lebenslagen. Die Behörde wird 

dann tätig, wenn eine Meldung eintrifft. 

Manchmal melden sich Betroffene direkt 

bei der KESB, manchmal sind es Angehö-

rige, Nachbarn, die Schule oder die Polizei, 

die sich Sorgen machen. Fachleute der 

KESB prüfen nach Eingang einer solchen 

Meldung sorgfältig, ob ein Kind Hilfe benö-

tigt oder ein erwachsener Mensch Unter-

stützung braucht.  

Wird die KESB tätig, eröffnet sie ein Verfah-

ren. Dieses wird von einem der Mitglieder 

der Behörde geleitet. Die konkrete Abklä-

rung des Einzelfalles übernimmt eine Fach-

mitarbeiterin oder ein Fachmitarbeiter. 

Fachmitarbeitende sind Jurist/innen, 

Psycholog/innen oder Sozialarbeiter/innen. 

Sie laden die betroffene Person oder die El-

tern und das betroffene Kind zu einem Ge-

spräch ein. Sie möchten erfahren, wie die 

Betroffenen selbst die Situation einschät-

zen. Wenn es nach diesem Gespräch nötig 

erscheint, holen sie weitere Erkundigungen 

ein. Die Fachmitarbeitenden fragen zum 

Beispiel bei einer medizinischen Fachper-

son oder in der Schule nach. Im Kindes-

schutz wird oft eine staatliche Drittstelle 

damit beauftragt, die familiäre Situation ge-

nauer abzuklären. Die Verfahren kosten in 

der Regel etwas.  

Nach Abschluss dieser Abklärungen schla-

gen die Mitarbeitenden der KESB Hilfs- und 

Unterstützungsangebote vor, wenn diese 

sinnvoll und notwendig sind. Die Betroffe-

nen können dazu Stellung nehmen. Erst da-

nach entscheiden drei Behördenmitglieder 

unabhängig und nach den gesetzlichen Vor-

gaben über das weitere Vorgehen. Sie brin-

gen dabei ihr Fachwissen aus den Berei-

chen Recht, Soziale Arbeit und Pädagogik 

ein. Was die Behördenmitglieder jetzt be-

schliessen, heisst Entscheid. 

 In diesem Entscheid ordnet die KESB-Mas-

snahmen an, wenn diese nötig und verhält-

nismässig sind: Zum Beispiel beauftragt sie 

eine Beistandsperson, die sich um die Be-

lange der hilfsbedürftigen Person kümmert. 

Das können Fachpersonen sein, die bei ei-

ner Berufsbeistandschaft arbeiten. Bei den 

Erwachsenen sind es oft Privatpersonen, 

vor allem aus dem Umfeld der betroffenen 

Personen.  

Wenn die Eltern, das Kind oder eine nahe-

stehende Person mit dem Entscheid nicht 

einverstanden sind, dann können sie Be-

schwerde machen. Nach einer Beschwerde 

wird der Entscheid vom Gericht nochmals 

überprüft. 


